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Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft, Zürich 

Rückkauf eigener Aktien 
zum Zweck der 

Kapitalherabsetzung 

Wie im Zusammenhang mit der Resulrarsbekanntgabe 1998 publiLien. hat der Verwaltungs­
rat der Schweizerischen Rückversicherungs-Gesellschaft ( ... Swiss Re,.), die Geschäfrsleirung 
ermächtigt, je nach Verfassung des Aktienmarkets ein zweit<.-'S Aktienrückkaufprogramm im 
Gesarmwerr von maximal CHF 1'000 Mio. dUIchzufuhren. Dies entspricht ca. 2.5% der 
aktuellen BörsenkapiraJisierung. Der ordentlichen Generalversammlung 2000 wird eine 
Kapitalherabsetzung in der Höhe des getätigten Rückkaufsvolumens der zweiten Linie bean­
<ragt • 

. Wiederaufnahme Handel auf zweiter Linie an 
der SWX Swiss Exchange 
Die an der Schweizer Börse im Dezember 1997 errichtete zweite Linie für cUe Namenaktien 
Swiss Re wird wieder aktiviert. Auf dieser zweiten Linie kann ausschliesslich Swiss Re als 
Käuferin auftreten (minels der mit dem Aktienrückkaufbeauftrngtcn Bank) und eigene 
Aktien zum Zweck der späteren Kapiralherabserzung erwerben. Der ordendiche Handel in 
den Namenaktien Swiss Re unter der bisherigen Valorennummer 124 558 wird von dieser 
Massnahme nicht betroffen und normal weirergefuhrt. Ein verkaufswilliger Aktionär von 
Swiss Re har daher die Wahl, Namenakrien Swiss Re entweder im normalen Handel zu 
verkaufen oder aber Swiss Re zum Zweck der späteren Kapitalherabsetzung auf der zweiten 
Linie anzudienen. Swiss Re hat zu keinem Zeitpunkt eine Verpflichtung, eigene Aktien 
über die zweite Linie zu kaufen; sie wird je nach Marktgegebenheiten als Käuferin auftreten. 
Bei einem Verkauf auf der zwei ren Linie wird vom Rückkaufspreis die eidgenössische 
Verrechnungssteuer von 35% auf der Differenz zwischen Rückkaufspreis der Namenaktien 
Swiss Re und deren Nominalwert in Abzug gebracht (= Nenopreis). 

Der RückkaulSpreis bzw. der Kurs der zweiten Linie dürfte sich in (\nlchnung an den Kurs 
der auf der ersten Unie gehandelten Namenaktien Swiss Re bilden. 

Der Handel auf der zweiten Unie seeIIr ein normales Börsengeschäft dar. Die Auszahlung 
des Nerropreises (RückkaufSpreis abzüglich Verrechnungssreuer auf der Differenz zwischen 
RückkaufSpreis und Nominalwert) sowie die Lieferung der gekauften Namenaktien Swiss Re 
finder deshalb usanzgemäss drei Börsenrage nach dem Abschlussdarum sear[. 

Swiss Re hat die Credir Suisse First Boston, Zürich, mit dem Aktienrückkaufbcauftragt. 
Diese Wird im Auftrng von Swiss Re als alleiniges Börsenmirglied Geldkurse tur Namenaktien 
Swiss Re auf d~r zWeiten Linie steUen. 

Die verkaufenden Aktionäre wenden sich an ihre Bank oder an die mit der Abwicklung 
beauftragte Credir Suisse First Boseon, Zürich. 

Der Handel der Namenakrien Swiss Re auf der zweieen Linie wird ab 9. August 1999 im 
Hauprsegmem der SWX Swiss Exchange wieder aufgenommen. 

Gemäss EntsCheid der SWX Swiss Exchange bestehr fiir sämtliche T ransakrionen auf der 
zweiten Linie eine absolute Börsenpflichr, ausseroorsliche Transaktionen sind unzulässig. 

Der Rückkauf eigener Aktien zum Zweck der Kapiralherabserzung wird sowohl bei der 
eidgenössischen Verrechnungssreuer wie auch bei den direkten Steuern als Teilliquidation 
der rückkaufenden Gesellschaft behandelt. Im einzelnen ergeben sich fur die verkaufenden 
Aktionäre folgende Konsequenzen: 

1. Verrechnungssteuer 
Die eidgenössische Verrechnungssteuer beträgt 35% der Differenz zwischen RückkaufSpreis 
der Aktien und deren Nominalwen. Die Steuer wird vom Rückkaufsprcis durch die rück­
kaufende Gesellschaft bzw. durch deren beauftragee Bank zuhanden der Eidgenössischen 
Sreuervcrwa!cung abgezogen. in der Schweiz domizilierte Personen sind zur Rückerstattung 
der Verrechnungssteuer berechtigt. wenn sie im Zeitpunkt der Rückgabe das Nutlungsrecht 
an den Akrien harren (An. 21 Abs. I Bse. a VSrG). Im Ausland domizilieree Personen 
können die Seeuer nach Massgabe allfhlliger Doppelbeseeuerungsabkommen zurückfordern. 

2. Stempelsteuer 
Ocr Rückkauf eigener Aktien zum Zweck der Kapitalherabsenuog ist umsatzabgabefrei (es 
isr jedoch die Börsengebühr und EBK-Abgabe von 0.01% geschulder). 

3. Direkte Steuern 
Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich auf die Besteuerung bei der direkten Bundes­
steuer. Die Praxis zu den Kantons- und Gemeindesteuern entspricht in der Regel jener der 
direkten Bundessteuer. 
a. 1m Privatvermögen gehaltene Aktien: 

Bei einem Rückkauf der Aktien durch die Gesellschaft seellt die Differenz zwischen Rück­
kaufspreis und Nominalwert der Aktien sreuerbares Einkommen dar (Nennwerrprinzip). 

b. im Geschäftsvermögen gehaleene Aktien: 
Bei einem Rückkauf der Akrien durch die Gesellschaft stellt die Differenz zwischen Rück­
kaufspreis und Buchwert der Aktien sreuerbaren Gewinn dar. 

Im Sinne der geltenden Bestimmungen bestäcigr die Swiss Re, dass sie über keine nicht öffent­
lichen Informationen verfügt, die die Entscheidung der Aktionäre massgeblich beeinflussen 
könnten. 

Diese Anzeige stellt kein Kotierungsinserat gemäss dem Kotierungsreglement der SWX 
Swiss fuhange und keinen Ernissionspro,pekt im Sinne von Art. 652a bzw. 1156 OR 
dar. 

Zürich, 9. August 1999 Die mir dem Aktienrückkaufbeauftragee Bank: 
CREDIT SUiSSE FIRST BOSTON 

Namenaktien Swiss Re von je CHF 10 Nennwert 
Namenaktien Swiss Re von je CHF 10 Nennwert 
(Aktienrückkauf 2. Linie) 

Valorennummer: 
124558 

795913 

ISIN: 
CH 000 124558 5 

CH 000 795 913 0 


